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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Ausführungen zu den Planunterlagen und die Begründung wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Bestätigung der raumordnerischen Bewertung unter Beachtung der festgesetzten 
Gesamtverkaufsfläche wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung entgegenstehen. 
 
Zu 5. 
Änderungen der Planinhalte werden nicht vorgenommen. Insofern gilt die Stellungnahme 
fort. 
 
Zu 6. 
Das ist Geschäft der laufenden Verwaltung und wird erfüllt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahmen werden 
nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken seitens Bürgerservice/ 
Straßenverkehr bestehen. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde wird die Begründung ändern. Bisher ist enthalten: 
„Die Gemeinde wird dies nicht im Bebauungsplan jedoch in ihrem Löschwasserkonzept 
für das gesamte Gemeindegebiet in der Zukunft berücksichtigen“. 
Die Gemeinde berücksichtigt in ihrer Begründung den erforderlichen Löschwasserumfang 
von 96 m³/h. Der Zeitraum gilt für 2 Stunden. Im Löschwasserkonzept für das gesamte 
Gemeindegebiet wird dies umgesetzt und beachtet. Im Bebauungsplan wird die 
erforderliche Löschwassermenge bei Realisierung der Vorhaben als erforderlich 
dargelegt. 
In der Begründung wird berücksichtigt, wie mit der Absicherung des Löschwasserbedarfs 
umgegangen wird. Die Ausführungen zu den Löschwasserentnahmemöglichkeiten werden 
zu den Verfahrensunterlagen genommen auch mit Darstellung der Reservoirs und der 
Entnahmemöglichkeiten. 
Die Gemeinde Holthusen wird in ihrem Löschwasserkonzept und ihrem 
Brandschutzbedarfsplan entsprechend reagieren und vorzugsweise die 
Löschwasserbedarfsmengen in den Bereichen mit einem höheren Sicherheitsrisiko 
abdecken. Hierzu gehört auch der Sonderpostenmarkt Philipps. Zudem wird hier die 
Forderung zur Erstellung der Löschwasserfließstrecke für die heutige Benutzung in der 
Begründung mit dargelegt. In der Begründung wird die Löschwasserfließstrecke für den 
heutigen Bedarfsfall aufgezeigt. Sobald die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und 
des Brandschutzkonzeptes erfolgt ist, kann im Regelfall auf den Aufbau einer 
Löschwassersicherungsstrecke verzichtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. Da 
keine Einwände vorgetragen werden, wird davon ausgegangen, dass keine Einwände 
bestehen.  
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Fachdienstes keine Anregungen und 
Bedenken vorgetragen werden. 
 
Zu 5. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Das Flurstück 278 auf 
dem Steinweg wird ergänzt. 
 
Zu 6.0. 
Die Ausführungen der Bauordnung nach Fachbereichen werden nachfolgend behandelt. 
Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
Zu 6.1. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Hinweise bestehen. 
 
Zu 6.3. 
Die vollständige Erstellung eines Satzungsexemplars ist ohnehin erforderlich und 
vorgesehen. 
 
Zu 6.4. 
Da die Straße vorhanden ist und keine Ausbauabsichten vorgesehen sind, wird die 
bisherige Festsetzung als ausreichend angesehen. Eine Ergänzung wäre möglich 
dahingehend, dass die Höhe der Fahrbahn der angrenzenden Verkehrsfläche in der 
Gebäudemitte senkrecht gemessen zur Straßenverkehrsfläche herangezogen wird. 
 
Zu 6.5. 
Die Gemeinde verzichtet auf eine Bemaßung. Die Breite ergibt sich aus der 
Planzeichnung im Maßstab 1:1000. Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich. 
 
Zu 7. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Straßenaufsicht keine Einwände oder 
Bedenken bestehen. 
 
Zu 8.0. 
Die Behandlung der Stellungnahme vom 29.05.2018 wird der Abwägungsunterlage 
beigefügt. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.1. 
Die Ausführungen ergeben sich gemäß Behandlung der Stellungnahme vom 25.05.2018. 
weitere Ergänzungen sind aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. Es handelt sich hier 
um Belange, die im Zuge des konkreten Baugenehmigungsverfahren zu beachten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Holthusen für das Gebiet südlich des Steinweges „Philipps-Sonderpostenmarkt“  

 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Naturschutzes keine erheblichen 
Bedenken gegen die Planung bestehen. Da keine Bedenken vorgetragen werden, wird 
davon ausgegangen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 10.0. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens Gewässer I. und II. Ordnung, Abwasser 
und Grundwasserschutz sowie Bodenschutz keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 10.1. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen und gelten ohnehin. 
 
Zu 11. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der öffentlichen Abfallentsorgung keine 
Einwände oder Bedenken bestehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Auszug aus der Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim FD 67 Immissionsschutz/ Abfall vom 29.05.2018 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 5. 
Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist nach Abschluss des Verfahrens zur 
Aufstellung der Satzung vorgesehen. 
 
Zu 6. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens für die TÖB wurde eine verkleinerte Ausfertigung 
genutzt. Die Satzung wird vollständig ausgefertigt. 
 
Zu 7. 
Die Unterlagen werden der Abteilung beim Landkreis zugestellt. 
 
G 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken bestehen. 
 
H 
Zu 1. 
Die Anforderungen an den Schallschutz sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die allgemeinen Hinweise, die ohnehin auf gesetzlicher Grundlage basieren, sind 
einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
I 
Zu 1. 
Die Stellungnahme der Naturschutzbehörde wurde nachgereicht und wird nachfolgend 
unter II.1a behandelt. Siehe dort. 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung der 
Stellungnahme. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
 
Zu 2. 
Das Gebiet befindet sich im Bodenordnungsverfahren. Anregungen bzw. Bedenken 
werden nicht vorgetragen. 
 
 
Zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. Weitere Behörden des Naturschutzes wurden beteiligt. Siehe entsprechende 
Stellungnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
Zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des Wasserrechts bzw. der 
Wasserwirtschaft des StALU nicht berührt sind.  
 
 
Zu 3.3. 
Hinweise auf Altlasten wurden durch den Landkreis nicht vorgetragen. 
 
 
Zu 3.4. 
Hinsichtlich des Bodenschutzes sind bereits ausführlich Darlegungen enthalten. 
Ergänzungen sind nicht erforderlich. 
 
 
Zu 4.1. 
Die Überschrift wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde geht davon aus, dass die 
benannten Anlagen in ausreichender Entfernung vorhanden sind. Für den bisherigen 
Markt liegt eine Genehmigung vor. Allein die Vergrößerung der Verkaufsfläche ist nicht 
mit Änderungen in Bezug auf die nachbarschaftlichen Verhältnisse verbunden. Die 
Ausführungen werden deshalb zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4.2. 
Die Stellungnahme vom 18.05.2018 und deren Behandlung wird den Unterlagen 
beigefügt. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme des StALU vom 18.05.2018 zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet im Bodenordnungsverfahren liegt 
jedoch keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
 
 
 
 
Zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des StALU als Naturschutzbehörde nicht 
berührt sind. Übrige Behörden des Naturschutzes werden beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
Zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
Zu 3.3. 
Im Rahmen der Beteiligung wurden keine Altlasten bekanntgegeben. Hinweise zur 
Abfall- und Kreislaufwirtschaft und zum Bodenschutz befinden sich bereits in den 
Unterlagen des Teil B-Text. 
 
Zu 3.4. 
Hinweise zum Bodenschutz befinden sich bereits im Teil B-Text. 
 
 
 
 
 
Zu 4.1. 
Die Anlagen werden benannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.2. 
Die Anforderungen an den Schallschutz sind entsprechend einzuhalten. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 4.3. 
Hinweise zur Abfall- und Kreislaufwirtschaft sind bereits enthalten. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde Holthusen führt das Verfahren nach den ihr auf der Grundlage des BauGB 
obliegenden Regelungen durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Hinweis wird entsprechend in der Plandokumentation beachtet. Auf eine 
entsprechende Regelung wird in diesem Fall im Baugenehmigungsverfahrens 
hingewiesen, zumal es sich um die Nachnutzung bzw. Weiternutzung einer bestehenden 
Einzelhandelseinrichtung mit größerer Verkaufsfläche handelt. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Genehmigungen vorliegen. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände aus Sicht des Bergamtes 
vorliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die allgemeine Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Betroffenheiten der Bundes- und Landesstraße 
nicht bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Bezug auf das bundesweite Informationssystem BIL wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Holthusen für das Gebiet südlich des Steinweges „Philipps-Sonderpostenmarkt“  

 20 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der GDMcom nicht berührt sind. Eine 
Anfrage an die GasLINE wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. Die Gemeinde verfügt 
über umfassende Kenntnis zu den Leitungsbeständen und geht deshalb davon aus, dass 
Belange der GasLINE im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 
nicht berührt sind. 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass Belange hier nicht berührt sind. Unabhängig davon 
fügt sie eine Anfrage den Verfahrensunterlagen bei. 
 
Zu 4. 
Die Kennzeichnungen bzw. Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Gemeinde hat die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB beteiligt. Es 
wird nicht davon ausgegangen, dass noch weitere zu beteiligen gewesen wären. 
 
Zu 6. 
Der Geltungsbereich stimmt überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Die Informationen zum bundesweiten Informationssystem werden zur Kenntnis 
genommen. Siehe nachfolgend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 8. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Der Geltungsbereich 
wird nicht geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt werden. Unabhängig davon 
wird eine Anfrage an die GasLINE den Verfahrensunterlagen beigefügt. 
 
Zu 10. 
Aus Sicht der Gemeinde wurden diejenigen Behörden und TÖB beteiligt, die zwingend zu 
beteiligen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Landkreis auch im Rahmen seiner Beteiligung 
keine Einwände vorgetragen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen 
werden. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde hat die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB beteiligt. 
Sofern weitere Beteiligungen durch den BBL vorgesehen sind, sind die Ressorts 
eigenständig durch den BBL zu beteiligen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Die Bestätigung obliegt dem Amt 
Stralendorf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anlagen vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Holthusen für das Gebiet südlich des Steinweges „Philipps-Sonderpostenmarkt“  

 28 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 3. 
Der Stellungnahme wurden keine Pläne beigefügt. Es wird auf das ursprüngliche 
Verfahren verwiesen. Die Stellungnahme vom 02.05.2018 ist den Unterlagen beizufügen 
im Verfahren und zu beachten. 
 
Zu 4. 
Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 5. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6. 
Die Stellungnahme vom 02.05.2018 ist den Unterlagen beizufügen. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit der GASCADE wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt sind. 
 
Zu 3. 
Diese Formulierung und dieser Hinweis sind unverständlich. Ausgleichsmaßnahmen sind 
nicht erforderlich. Insofern wird dieser Anforderung nicht entsprochen. 
 
Zu 4. 
Die Gemeinde hat diejenigen aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB 
beteiligt. Weitergehende Beteiligungen sind aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Die Zusendung des 
Exemplars erfolgt durch das Amt Stralendorf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Der Bezug auf die Stellungnahme vom 17. Mai 2018 wird zur Kenntnis genommen. Die 
Stellungnahme wird nachfolgend eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme der Telekom vom 17. Mai 2018 zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 3. 
Bestandspläne der Telekom wurden gereicht. Daraus sind Grundstücksanschlüsse 
erkennbar. 
 
Zu 4. 
Belange der Bauausführung sind im nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Hinweise zur Planauskunft werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der landesrelevanten Gefahrenabwehr 
nicht berührt sind. 
 
Zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. In Bezug auf den Brandschutz sind Ergänzungen 
notwendig. 
 
Zu 3. 
Auf die Vorgehensweise bei Munitionsfunden wird bereits ausreichend eingegangen. 
Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich aus Sicht der Gemeinde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Holthusen für das Gebiet südlich des Steinweges „Philipps-Sonderpostenmarkt“  

 42 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Deutschen Bahn AG nicht berührt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 4. 
Die Kontaktinformationen werden gern zur Kenntnis genommen und bei Bedarf in 
Anspruch genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 2. 
Die Begründung wird um das regionale Einzelhandelsentwicklungskonzept ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde Holthusen hat keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit erhalten. Somit 
sind keine Anregungen der Öffentlichkeit in das Abwägungsprotokoll einzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

 


